
Bekanntmachung über die Ungültigkeitserklärung von Urkunden und 
Rundstempeln 

Folgende nach Erlöschen der Mitgliedschaft bzw. der Eintragung in den 
Listen der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern nicht 
zurückgegegebene Urkunden und Rundstempel werden hiermit für ungültig 
erklärt: 

Dipl.-Ing. Thomas Gauerke, B-1102-99


